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Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt
Sonderheft 2006: 16–37

Die Planung überörtlicher Biotopverbund-
systeme zum Aufbau des ökologischen
Verbundsystems in Sachsen-Anhalt
STEFFEN SZEKELY

Einleitung

Bereits im Jahre 1995 fasste der Landtag des Lan-
des Sachsen-Anhalt den Beschluss, das ÖVS zu
entwickeln [55]. Der Begriff „ökologisches Ver-
bundsystem“, der aus der Raumordnung über-
nommen wurde, bezeichnet im Sinne des Land-
tagsbeschlusses die Zielstellung und den gesell-
schaftlichen Rahmen aus Landessicht und bein-
haltet die Aufstellung eines Programms zur Ent-
wicklung des ÖVS, die Planung von überörtlichen
Biotopverbundsystemen sowie deren Umsetzung
in Sachsen-Anhalt.

Mit der Planung von Biotopverbundsyste-
men auf unterschiedlichen Planungsebenen
schafft die Naturschutzverwaltung die Grundla-
ge für die Entwicklung des ÖVS. Die Umsetzung
des ÖVS ist eine gesamtgesellschaftliche und res-
sortübergreifende Aufgabe.

Der vorliegende Beitrag soll über Anlass, Not-
wendigkeit, Methodik und grundsätzliche Inhal-
te der Planung von überörtlichen Biotopverbund-
systemen informieren. Die Rahmenplanungen,
die in den Jahren 1997 bis 2006 aufgestellt wur-
den, sind Fachgutachten des Naturschutzes und
sollen mittel- bis langfristig umgesetzt werden.
Deshalb werden hier auch Möglichkeiten und
Wege der Umsetzung aufgezeigt.

1 Ausgangssituation

Wie der Rat von Sachverständigen für Umwelt-
fragen in seinem Sondergutachten 2002 „Für eine
Stärkung und Neuorientierung des Naturschut-
zes“ [20] wiederholt feststellte, ist der Verlust so-
wie die Beeinträchtigung von Lebensräumen und
die damit verbundene Dezimierung der Arten-
vielfalt ein zentrales Problem. Ursachen für den

Arten- und Lebensraumschwund sind vor allem
Zerstörung und mechanische Schädigung sowie
die Verinselung und Zerschneidung der Lebens-
räume, insbesondere durch den Städtebau, den
Bau von Verkehrsanlagen und den Abbau von
Rohstoffen. Weitere Ursachen sind einerseits die
intensive landwirtschaftliche Nutzung sowie
andererseits die Nutzungsaufgabe extensiv be-
wirtschafteter Lebensräume, die mit dem Verlust
an wertvollen Offenbiotopen verbunden ist.

„Flächenverbrauch und intensive Flächennut-
zungen haben nicht nur zu einer Reduzierung von
Umfang und Qualität der Lebensräume wildleben-
der Tier- und Pflanzenarten geführt, sondern
insbesondere auch zu einer Zerstörung der gesamt-
landschaftlichen ökologischen Zusammenhänge.
Ein ehemals eng verwobenes Gesamtsystem aus
natürlichen, naturnahen und kulturgeprägten Le-
bensräumen wurde zunehmend in isolierte Einzel-
teile zerlegt, so dass wichtige Vernetzungsbezie-
hungen für den Austausch von Arten und Popula-
tionen als Grundlage für die Erhaltung der biolo-
gischen Vielfalt verloren gegangen sind“ [16].

2 Notwendigkeit und Ziele von
Biotopverbundplanungen

Um dem Arten- und Lebensraumschwund effek-
tiv und nachhaltig entgegenzuwirken und die
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts einschließlich der Erhaltung der biolo-
gischen Vielfalt wirksam zu schützen, reicht der
klassische Naturschutz in Form eines abgestuf-
ten Schutzgebietssystems nicht mehr aus. Es be-
darf eines flächendeckenden und abgestuften
Naturschutzansatzes [vgl. 35, 20].

Einen Schwerpunkt dabei stellen Biotopver-
bundplanungen dar, die die Zielstellung verfol-
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gen, die wildlebenden Tiere und Pflanzen und
ihre Lebensgemeinschaften als Teil des Natur-
haushaltes in ihrer natürlichen und historisch
gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ihre Le-
bensräume einschließlich ihrer Rastplätze und
Wanderwege sind zu erhalten, zu pflegen, zu ent-
wickeln und erforderlichenfalls wiederherzustel-
len und zu verbinden (Biotopverbundsystem).

3 Rechtliche und fachliche
Grundlagen

Zum Aufbau von Verbundsystemen gibt es zahl-
reiche Bestrebungen auf internationaler und na-
tionaler Ebene sowie auf Landesebene. Abbildung
1 stellt eine Auswahl an Gesetzen, Übereinkom-
men, Verträgen und Programmen dar, die die
Grundlage für den Aufbau und die Entwicklung
von Verbundsystemen bilden.

Die Dringlichkeit der Schaffung von Verbund-
systemen wurde, ausgehend von der Entschlie-
ßung der 21. MKRO vom 27.11. 1992 [17]: „Aufbau
eines ökologischen Verbundsystems in der räum-
lichen Planung” als Forderung der Raumordnung,
mehrfach hervorgehoben. So hält es die 21. Minis-
terkonferenz „für erforderlich, ausgehend von grö-
ßeren Gebieten, die der weitgehend ungestörten
Erhaltung und Entwicklung von Fauna und Flora

dienen sollen und raumordnerisch wie auch natur-
schutzrechtlich zu sichern sind, ein funktional zu-
sammenhängendes Netz ökologisch bedeutsamer
Freiräume aufzubauen. Hierdurch soll die Isolation
von Biotopen und ganzen Ökosystemen überwun-
den und ein Beitrag zum Aufbau ökologisch wirk-
samer Verbundsysteme geleistet werden”. Der Na-
turschutz wurde als Fachressort aufgefordert, sei-
nen Beitrag zum Aufbau und zur raumordneri-
schen Sicherung des ökologischen Verbundes zu
leisten und zu dessen Realisierung beizutragen.

Im Landschaftsprogramm des Landes Sachsen
Anhalt [83] wurde die Notwendigkeit und Zielstel-
lung für ein ÖVS in engem Zusammenhang mit
der Entwicklung des Schutzgebietssystems formu-
liert. Als landesweites Programm und wichtigste
strategische Fachplanung des Naturschutzes ent-
hält es fachliche Vorgaben für den Biotopverbund.

Das BNatSchG verpflichtet die Länder, „ein
Netz verbundener Biotope (Biotopverbund)“ zu
schaffen und sich untereinander abzustimmen. § 3
des BNatSchG definiert das Ziel des Biotopverbun-
des wie folgt: „Der Biotopverbund dient der nach-
haltigen Sicherung von heimischen Tier- und Pflan-
zenarten und deren Populationen einschließlich
ihrer Lebensräume und Lebensgemeinschaften so-
wie der Bewahrung, Wiederherstellung und Ent-
wicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbe-
ziehungen.“

Abb. 1: Gesetze, Übereinkommen, Programme und Beschlüsse mit Bezug zum Biotopverbund (Auswahl).
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Diese Verpflichtung zur Entwicklung des Bio-
topverbundes wurde im Jahre 2004 in das Nat-
SchG LSA überführt. Nach Landesrecht besteht
der Biotopverbund in Sachsen-Anhalt aus:

1. Nationalparken (§ 30),
2. gesetzlich geschützten Biotopen (§ 37),
3. Naturschutzgebieten (§ 31),
4. besonderen Schutzgebieten nach § 44 (Euro-

päisches ökologisches Netz „Natura 2000“)
sowie

5. weiteren Flächen und Elementen, einschließ-
lich Teilen von Landschaftsschutzgebieten
(§ 32), wenn sie zur Erreichung des Zieles ge-
eignet sind.

Darüber hinaus haben die Länder gemäß § 31
BNatSchG bzw. das Land Sachsen-Anhalt gemäß
§ 38 NatSchG LSA sicherzustellen, dass die ober-
irdischen Gewässer einschließlich ihrer Gewäs-
serrandstreifen und Uferzonen als Lebensstätten
und Lebensräume für heimische Tier- und Pflan-
zenarten erhalten bleiben und so weiterentwi-
ckelt werden, dass sie ihre großräumige Vernet-
zungsfunktion auf Dauer erfüllen können.

Aus den §§ 4 und 6 des LPlG vom 28.04.1998
ergibt sich die Verpflichtung zur Berücksichti-
gung der Belange von Natur und Landschaft ein-
schließlich der Entwicklung des ÖVS. Im LEP und
in den REP können dementsprechend „Vorrang-
gebiete für Natur und Landschaft“ und „Vorbe-

haltsgebiete für den Aufbau eines ökologischen
Verbundsystems“ festgelegt werden.

Neben den Verpflichtungen zur Sicherung
der Lebensräume, die sich aus gesetzlichen Rege-
lungen oder Programmen unseres Bundeslandes
zum Flächenschutz ableiten, ergeben sich weite-
re Handlungsgrundlagen aus europa- und bun-
desweiter Sicht. Von der Europäischen Union wird
in der FFH-Richtlinie  die Errichtung „eines kohä-
renten europäischen Netzes besonderer Schutz-
gebiete” (Natura 2000) gefordert. Die Richtlinie
ist in Landesrecht überführt worden (NatSchG
LSA, Abschnitt 6). Mit ihrer Umsetzung wird in
erster Linie ein repräsentatives Schutzgebietssys-
tem für die Lebensräume und Arten von „gemein-
schaftlichem Interesse“ geschaffen. Damit wer-
den FFH-Gebiete einen größeren Teil der Kernbe-
reiche des Biotopverbundsystems abdecken. Aus
Art. 10 der FFH-Richtlinie geht darüber hinaus der
Auftrag an die Mitgliedsstaaten hervor, die Pfle-
ge von Landschaftselementen dort zu fördern, wo
es zur Verbesserung der ökologischen Kohärenz
von Natura 2000 erforderlich ist. Art. 10 (2) der
FFH-Richtlinie betont des Weiteren die Rolle der
Gewässer mit ihren Ufern als Landschaftsele-
mente, die für die Wanderung, geographische
Verbreitung und den genetischen Austausch wild
lebender Arten wesentlich sind. Auch die Bonner
Konvention weist auf „die Erhaltung eines Netzes
geeigneter Lebensstätten, die im Verhältnis zu den

Abb. 2: Planungsebenen.
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Wanderwegen angemessen verteilt sind” hin. Das
Gesetz zu dem Übereinkommen über die biologi-
sche Vielfalt von 1992 verpflichtet dazu,
insbesondere als Voraussetzung zur langfristigen
Erhaltung der wildlebenden pflanzengeneti-
schen Ressourcen, „ein System von Schutzgebieten
oder Gebieten, in denen besondere Maßnahmen
zur Erhaltung der biologischen Vielfalt notwendig
sind”, einzurichten. Die WRRL kann durch ihre
Zielstellung (verbesserter Schutz der Gewässer
und der von ihnen abhängigen Ökosysteme so-
wie Verbesserung ihres Zustandes) aufgrund des
oft großräumigen Zusammenhangs der Gewäs-
ser die Entstehung regionaler, nationaler und eu-
ropaweiter Biotopverbundsysteme unterstützen.

4 Planung von überörtlichen
Biotopverbundsystemen in
Sachsen-Anhalt

4.1 Auftrag und Verantwortlichkeiten

Ausgehend vom o. g. Landtagsbeschluss wurde
die Entwicklung des ÖVS in die Zuständigkeit des
MRLU1, Bereich Landschaftsplanung und -ent-
wicklung übertragen. Im Jahre 1997 konnte das
gemeinsam vom Ministerium und vom LAU er-
arbeitete „Programm zur Weiterentwicklung des

ökologischen Verbundsystems in Sachsen-An-
halt“ [69], kurz ÖVS-Programm, vorgelegt werden.
Es sieht drei Phasen der Realisierung vor:

1. Erarbeitung/Fertigstellung der erforderli-
chen fachlichen Grundlagen,

2. Planung von überörtlichen Biotopverbund-
systemen und

3. Langfristige Umsetzung der Biotopverbund-
systeme auf allen Planungsebenen.

Die Planung der Biotopverbundsysteme erfolgte
im Rahmen der gesetzlichen Regelungen (vgl.
Kap. 3) und wurde vom MLU finanziert. Das LAU
war mit der Koordinierung und fachlichen Beglei-
tung beauftragt. Die Planaufstellung erfolgte in
enger Zusammenarbeit mit den Naturschutzbe-
hörden. In den Planungsprozess wurden weitere
Behörden und Verbände einbezogen.

4.2 Planungsebenen

Die Planung der überörtlichen Biotopverbundsys-
teme in Sachsen-Anhalt beinhaltet die flächen-
deckende Biotopverbundplanung sowohl auf re-
gionaler als auch auf überregionaler Ebene (vgl.
Abb. 2). Dabei bedingen sich die unterschiedli-
chen Planungsebenen gegenseitig (Gegenstrom-
prinzip, Abb. 3). Einerseits fügt sich die regionale
in die überregionale Biotopverbundplanung ein

Abb. 3: Gegenstromprinzip in der Planung.

1 Heute MLU.
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und andererseits berücksichtigt die Planung auf
Landesebene die Gegebenheiten und Erfordernis-
se der Landkreisebene.

Die Biotopverbundplanung auf Landkreis-
ebene (regional), deren Ergebnis die Vorschläge
für Biotopverbundflächen sind, ergänzt die
Landschaftsrahmenplanung inhaltlich, insbe-
sondere um Fachaussagen zum Schutzgut Arten
und Lebensgemeinschaften. Gleichzeitig bildet
sie den fachinhaltlichen Rahmen für die Biotop-
verbundplanung bzw. -maßnahmen auf der ört-
lichen Planungsebene (1:10.000), z. B. in den
Landschaftsplänen.

Die Biotopverbundplanung auf Landesebene
(überregional), deren Ergebnis die Biotopver-
bundeinheiten sind, ist gleichzeitig ein Beitrag
zur Fortschreibung und Präzisierung des Land-
schaftsprogramms.

4.3 Methodische Vorgehensweise

4.3.1 Vorbemerkung
Als Planungseinheiten der überörtlichen Biotop-
verbundsysteme wurden die Landkreise gewählt.
Diese Verfahrensweise wurde der Bearbeitung
nach landschaftsräumlichen Einheiten vorgezo-
gen, weil sie dem System der räumlichen Planung
entspricht (vgl. Abb. 2), der direkte Bezug zu den
zuständigen und betroffenen Behörden gegeben
ist und viele der verwendeten Grundlagen für
diese Planungseinheiten vorliegen, z.B. die Land-
schaftsrahmenpläne. Für die Bestandsaufnahme
und Planung wurden insbesondere folgende
fachliche Grundlagen herangezogen:

• selektive Biotopkartierung,
• flächendeckende CIR-Luftbildauswertung,
• Schutzgebietsunterlagen (z. B. Pflege- und

Entwicklungspläne, Managementpläne,
Standarddatenbögen),

• ABSP,
• Unterlagen und Kenntnisse über Lebensräu-

me / Standorte gefährdeter Tier- und Pflan-
zenarten,

• Landschaftsplanungen (Landschaftspro-
gramm, Landschaftsrahmenpläne, Land-
schaftspläne),

• Landschaftsgliederung, naturräumliche Glie-
derungen,

• Darstellungen zur PNV,
• Unterlagen zur repräsentativen Entwicklung

eines Totalreservatssystems und zu den na-
turnahen Waldkomplexen,

• zusätzliche Informationen zu wertvollen
Waldflächen (z. B. Waldbiotopkartierungen
der Forstämter),

• Unterlagen zu Überschwemmungsgebieten
und Planungen von Deichrückverlegungen,

• Ergebnisse des Fließgewässerprogramms,
• Unterlagen, einschließlich Kartenwerke zu

den Standortverhältnissen (Geologie, Boden,
hydrologische Verhältnisse, Topographie, Kli-
ma, …),

• Unterlagen zur Entwicklung von Bergbaufol-
gelandschaften,

• historische Karten (z. B. Preußische Urmeß-
tischblätter),

• Umweltverträglichkeitsstudien, Unterlagen
aus der Anwendung der Eingriffsregelung,

• Fachpläne /-unterlagen anderer Ressorts
(z. B. Agrarstrukturelle Vor- bzw. Entwick-
lungsplanungen, Ergebnisse von Flurbereini-
gungsverfahren, Forstliche Rahmenpläne).

Unbestritten ist, dass sich die Flächenauswahl für
den Biotopverbund an den Lebensraumansprü-
chen der Arten und deren populationsökologi-
scher Dynamik orientieren sollte. Da der Kennt-
nistand der ökologischen Erforschung von vielen
Arten und Lebensgemeinschaften bislang gering
ist, war eine landesweite wissenschaftlich fun-
dierte Quantifizierung des Flächenbedarfs sehr
problematisch. Die Anforderungen des größten
Teils der Tier- und Pflanzenarten an ein Minimal-
areal, die Ausbreitungsökologie und die Ver-
bunddistanzen sind oftmals nicht hinreichend
bekannt. Aussagekräftige und planerisch um-
setzbare Daten für Arten und Populationen sind
nicht ausreichend vorhanden. Da die Datenlage
und -aufbereitung für einen artbezogenen Ansatz
einer landesweiten Biotopverbundplanung da-
mit unzureichend ist, wurde im Land Sachsen-
Anhalt ein biotoptypenbezogener Ansatz ge-
wählt. Soweit Daten zu Arten vorlagen, wurden
sie bei der Auswahl der Biotopverbundflächen be-
rücksichtigt.

Die Entwicklung von Biotopverbundsyste-
men erfolgt in Sachsen-Anhalt im engen Zusam-
menhang mit der des Schutzgebietssystems. Die
in § 3 des NatSchG LSA  aufgeführten Schutzge-
bietskategorien sind Bestandteile des Biotopver-
bundes und stellen das Rückgrat des Biotopver-
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bundsystems dar. Bei der Auswahl von Flächen
für einen funktionsfähigen Biotopverbund wur-
den u.a. folgende Aspekte berücksichtigt:
• Vorhandensein großflächiger Bereiche, die

als stabile Dauerlebensräume für Tiere und
Pflanzen geeignet sind und

• Vorhandensein von Verbindungs- bzw. Ver-
netzungsflächen (einschl. Flächen, die die
Durchgängigkeit der Landschaft erhöhen
ohne selbst Dauerlebensraum zu sein).

Die einzelnen Biotopverbundplanungen wurden
insbesondere unter Beachtung der fachlichen Vor-
gaben des Landschaftsprogramms und der Land-
schaftsrahmenpläne erarbeitet. So enthält das
Landschaftsprogramm Grundsätze, allgemeine
und spezielle Zielstellungen, Beschreibungen des
Zustandes und der Leitbilder für die Landschafts-
einheiten sowie Angaben zu schutz- und entwick-
lungsbedürftigen Ökosystemen. Der Biotopbe-
stand wurde bezüglich der Beeinträchtigungen
und Defizite bewertet. Kriterien waren u.a. fehlen-
de Biotope/ Biotopkomplexe, isolierte Lage, stören-
de Einflüsse, ungünstiger Erhaltungszustand
(mangelnde oder fehlende Nutzung oder Pflege).
Aus der Gegenüberstellung von Zielstellung und
aktuellem Zustand wurden der Handlungs- und
Entwicklungsbedarf abgeleitet sowie erste Maß-
nahmen/ Maßnahmenkomplexe aufgezeigt.

Im Rahmen der vorliegenden überörtlichen
Planung konnte der örtliche Biotopverbund nur
in einer begrenzten Auswahl einzelner Struktu-
ren berücksichtigt werden. Diese sind auch in den
Planungskarten enthalten. Der überörtliche Bio-
topverbund soll auf örtlicher Ebene weiter ver-
dichtet und ergänzt werden. Insbesondere in den
stark ausgeräumten Ackerlandschaften und in
den stark besiedelten Gebieten besitzen sehr klei-
ne, lineare oder punktuelle Biotopelemente wie
Hecken, Feldgehölze, Streuobstwiesen, Dorftei-
che, Park- und Friedhofsanlagen wesentliche
strukturierende und verbindende Funktionen.
Für das Gesamtsystem des Biotopverbundes ha-
ben diese Strukturen große Bedeutung. Der örtli-
che Biotopverbund ist in der kommunalen Land-
schaftsplanung weiter auszuführen.

4.3.2 Bestandsaufnahme
Die Bestandaufnahme ist in den Bestandskarten
im Maßstab 1:50.000 dokumentiert. In einem ers-
ten Schritt wurden die durch die selektive Biotop-
kartierung erfassten Flächen dargestellt (Abb. 4).

Ein Nachteil der Erfassungsmethode der selekti-
ven Biotopkartierung besteht darin, dass oftmals
nur eine Gesamtfläche kartographisch abge-
grenzt wurde und die darin vorkommenden Bio-
toptypen nur mit ihren prozentualen Anteilen
ohne nähere Abgrenzung genannt sind. Dennoch
bildet die selektive Biotopkartierung die wich-
tigste und verlässlichste Datenquelle, so dass die
hier bezeichneten Flächen, soweit sie für den
überörtlichen Biotopverbund geeignet sind, als
Kernflächen des Biotopverbundsystems gelten.
Die Bestandskarte gibt die Hauptbiotoptypen aus
der selektiven Biotopkartierung wieder.

Die flächendeckende Biotop- und Nutzungs-
typenkartierung ist auf die Interpretation von
CIR-Luftbildern aus den Jahren 1992/93 gestützt.
Die Biotop- und Nutzungstypenkartierung be-
sitzt den Vorteil einer genauen und differenzier-
ten Abgrenzung der Einzelflächen aus dem Luft-
bild. Zudem liegt sie flächendeckend vor. Ein In-
terpretationsspielraum insbesondere bei Grün-
landbiotopen blieb jedoch unvermeidlich.
Die Daten sind folglich weniger gesichert als die
der terrestrischen selektiven Biotopkartierung.
Deshalb erhalten die besonders wertvollen Le-
bensräume aus der selektiven Biotopkartierung
bei der Darstellung in der Bestandskarte Priori-
tät und sind in kräftigerem Farbton dargestellt
als die besonders wertvollen Flächen aus der Bio-
top- und Nutzungstypenkartierung (Abb. 5). Da
der Originalmaßstab der Quelldaten 1:10.000 be-
trägt, waren teilweise Generalisierungen erfor-
derlich. Seit der Befliegung sind in einigen Berei-
chen Veränderungen in der Biotopausstattung zu
verzeichnen. Sofern diese von entscheidender
Bedeutung waren, fand eine Aktualisierung mit
Hilfe neuerer Luftbilder bzw. Satellitenbilder
statt. Zusätzlich wurden in die Bestandskarte
„weitere wertvolle Flächen” übernommen. Das
sind großräumig unzerschnittene Waldflächen
zur Berücksichtigung des Kriteriums der Groß-
räumigkeit, wertvolle Flächen aus der Waldbio-
topkartierung bzw. Waldflächen in waldarmen
Gebieten. Die Entscheidung über ihre Aufnahme
in das Biotopverbundsystem erfolgte einzelfall-
bezogen unter maßgeblicher Berücksichtigung
des Entwicklungszielabstandes der Einzelflächen.
Mehr oder weniger regelmäßige Überschwem-
mungen eines Gebietes bedingen eine entspre-
chend angepasste Biogeozönose. Die Über-
schwemmungsgebiete sind in der Bestandskarte
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Abb. 4: Bestandskarte: selektive Biotopkartierung.

Abb. 5: Bestandskarte: Ergänzung weiterer wertvoller Flächen.
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Abb. 6: Bestandskarte: Ergänzung relevanter nationaler Schutzgebiete und von Natura 2000-Gebieten.

Abb. 7: Planungskarte: Kernflächen des Biotopverbundes (differenziert nach Handlungsbedarf).
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ohne weitere Differenzierung durch Schraffur
dargestellt. Sofern sie nicht bereits als besonders
wertvolle Lebensräume (z. B. Auenwälder, Röh-
richte, feuchtes Grünland) als Kernflächen des
Biotopverbundes enthalten sind, wurden sie in
der Planungskarte aufgrund ihrer Verbindungs-
funktion als Entwicklungsflächen berücksichtigt.
Soweit gesetzlich festgesetzte Überschwem-
mungsgebiete existieren, wurden deren Grenzen
übernommen.

In die Bestandskarte wurden des Weiteren die
relevanten nationalen Schutzgebiete (National-
park, NSG, Geschützte Landschaftsbestandteile
und Naturdenkmale) und das europäische ökolo-
gische Netz Natura 2000 aufgenommen (Abb. 6).

Auf Basis der Inhalte der Bestandkarte sowie
der o.g. fachlichen Grundlagen wurden, wie im
folgenden Kapitel erläutert, die Biotopverbund-
flächen (Kern- und Entwicklungsflächen) und die
Biotopverbundeinheiten geplant.

4.3.3 Planung auf regionaler Ebene
(Biotopverbundflächen)

Ein Problem bestand darin, dass i.d.R. nicht alle
Planungsgrundlagen flächendeckend und in glei-
cher Qualität vorlagen. Deshalb waren die Regi-
onal- und Ortskenntnis der Planbearbeiter sowie
die Mitwirkung der Naturschutzbehörden und
weiterer Beteiligter eine entscheidende Voraus-
setzung für die Qualität der Biotopverbundpla-
nung. Nicht zuletzt konnten durch das Einbrin-
gen spezieller Erfahrungen und Kenntnisse beste-
hende Wissenslücken abgeschwächt werden. Auf
die Flächenauswahl der Kern- und Entwicklungs-
flächen sowie die spezielle Herangehensweise,
Nutzung und Gewichtung der fachlichen Grund-
lagen wird in den Beiträgen von LEDERER, LEHNERT,
SEELIG und MÜCKE in diesem Heft anhand von Bei-
spielen noch näher eingegangen.

Auf der Grundlage der Bestandskarte und
unter Berücksichtigung weiterer Planungsgrund-
lagen wurden aus den besonders wertvollen Le-
bensräumen die für den überörtlichen Biotopver-
bund relevanten Flächen ermittelt und als Kern-
flächen dargestellt.

Die Kernflächen des Biotopverbundes sind in
der Planungskarte vollfarbig unter Angabe des
Handlungsbedarfes wie folgt bewertet und dar-
gestellt (Abb. 7):
• Kernflächen für die ungestörte natürliche

Entwicklung (Totalreservate, vgl. auch [48])

• Kernflächen mit Fortführung der Nutzung
bzw. der Pflege im bisherigem Umfang

• Kernflächen mit Notwendigkeit zur Aufnah-
me von Pflegemaßnahmen (Flächen mit De-
fiziten, z. B. stark verbuschte Magerrasen,
überalterte Streuobstwiesen, Waldflächen
mit ungenügendem Altholzanteil).

Da in der Planungskarte keine Differenzierung
nach Biotoptypen erfolgt, können diese Informa-
tionen für die Kernflächen aus der Bestandskar-
te entnommen werden.

Sind die vorhandenen Kernflächen zu klein,
isoliert, unzureichend ausgeprägt, durch Rand-
einflüsse beeinträchtigt oder in einer Land-
schaftseinheit unterrepräsentiert, wurden weite-
re Flächen vorgeschlagen, die geeignet sind, künf-
tig zu Kernflächen entwickelt zu werden. Andere
Flächen sollen zu Verbindungs- und Pufferflächen
für bestehende oder künftige Kernflächen entwi-
ckelt werden. Diese Entwicklungsflächen sind in
der Planungskarte schraffiert dargestellt (Abb. 8).

Für die Entwicklungsflächen werden eben-
falls Hinweise zum Handlungsbedarf gegeben.
Hierbei wird unterschieden zwischen:
• Entwicklungsflächen, auf denen Maßnah-

men im Rahmen der gegenwärtigen Nut-
zungsart empfohlen werden (z. B. Umwand-
lung von Nadelholzforsten in Mischwälder
oder Extensivierung der Grünlandnutzung)
und

• Entwicklungsflächen, auf denen die Um-
wandlung der gegenwärtigen Nutzungsart
empfohlen wird (wie Umwandlung von
Acker in Grünland z. B. im Überschwem-
mungsbereich oder Aufforstung).

Die Kurzbeschreibungen in der Anlage zum Erläu-
terungsbericht geben Hinweise auf die Zielbio-
toptypen der Entwicklungsflächen. Die Zielbio-
toptypen umfassen oft mehrere Biotoptypen als
Komplexe, z. B. Feldgehölze mit Saumbiotopen.
Die Art der vorgeschlagenen Zielbiotoptypen so-
wie die Lage der Entwicklungsflächen orientie-
ren sich insbesondere an den Biotoptypen der
vorhandenen Kernflächen der Umgebung, am
standörtlichen Potenzial der Entwicklungsflä-
chen, an der Zielstellung des Landschaftspro-
gramms bzw. der Landschaftsrahmenpläne sowie
an weiteren vorhandenen Planungen und Infor-
mationen.
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Die Kern- und Entwicklungsflächen bilden
die Biotopverbundflächen. Neben den Flächen
wurden auch überörtlich bedeutsame lineare Bi-
otopverbundstrukturen in das Verbundsystem
einbezogen. Aus Maßstabsgründen sind diese
beim Unterschreiten einer Mindestbreite als Li-
nien dargestellt. Zu ihnen zählen die in das Fließ-
gewässerprogramm aufgenommenen Gewässer,
die nachrichtlich in die Biotopverbundplanung
übernommen wurden, da die Ziele des Fließge-
wässerprogramms hinsichtlich der Schaffung
naturnaher Lebensräume, der Verbesserung der
ökomorphologischen Strukturen, der Herstellung
der ökologischen Durchgängigkeit für Wasseror-
ganismen und der Erweiterung des Retentions-
vermögens [56, 50] im Wesentlichen mit den Zie-
len der Biotopverbundplanung übereinstimmen.
Die betreffenden Gewässer sind in der Planungs-
karte mit einer Querschraffur auf dem Linien-
symbol hervorgehoben (Abb. 9). Die übrigen für
das Biotopverbundsystem vorgeschlagenen
Fließgewässer sowie andere lineare Strukturen
sind analog der Kern- und Entwicklungsflächen
dargestellt.

Die Biotopverbundflächen als Bausteine des
überörtlichen Biotopverbundes wurden nach
funktionellen Kriterien abgegrenzt und numme-
riert (Abb. 9). Sie können aus Kern- und Entwick-
lungsflächen bestehen. Eine Ausnahme bilden
hierbei NSG, Geschützte Landschaftsbestandtei-
le und Flächennaturdenkmale, die in der beste-
henden Umgrenzung als Biotopverbundflächen
aufgenommen wurden. Für sie wurde ebenfalls
der bestehende Handlungsbedarf eingeschätzt.

Geplante Deichrückverlegungsflächen bil-
den als Entwicklungsflächen einen wichtigen
Bestandteil des Biotopverbundsystems und wer-
den in der Planungskarte zusätzlich hervorgeho-
ben. Außerdem erfolgte eine nachrichtliche Über-
nahme aller Waldflächen aus der amtlichen to-
pographischen Karte sowie geplanter und im
Verfahren befindlicher Gebiete der Bodenneuord-
nung  (Abb. 10).

Für jede der Biotopverbundflächen wurde eine
Kurzbeschreibung (vgl. Beitrag LEHNERT, Tab. 1) an-
gefertigt, die unter anderem den Namen, die Flä-
chengröße und die Lage sowie Angaben zur öko-
logischen Bedeutung und zum Entwicklungsziel
enthält. Darüber hinaus werden, soweit möglich,
erste Maßnahmen für die Behandlung der Biotop-
verbundflächen vorgeschlagen.

4.3.4 Planung auf überregionaler Ebene
(Biotopverbundeinheiten)

Zur Darstellung des Biotopverbundes auf überre-
gionaler Ebene (Landesebene) dient das System
der Biotopverbundeinheiten im Maßstab
1:300.000. Es stellt die räumliche Ordnung und
die Funktionen des Biotopverbundes auf Landes-
ebene dar (vgl. Abb. 14).

Die Biotopverbundeinheiten wurden unter
Anwendung des Gegenstromprinzipes (vgl. 4.2) in
enger Verbindung mit den Biotopverbundflächen
geplant. Dazu wurden die Biotopverbundflächen
entsprechend ihrer Bedeutung und räumlichen
Lage in landkreisübergreifender Betrachtungs-
weise nach hierarchischem Prinzip einer der drei
Ebenen der Biotopverbundeinheiten (überregio-
nal, regional und örtlich) zugeordnet. Wesentli-
che Kriterien für die Abgrenzung und Wichtung
der Biotopverbundeinheiten sind insbesondere
Ausstattung, Seltenheit, Repräsentativität,
Schutz- und Entwicklungsbedürftigkeit der Bio-
toptypen und Arten im europäischen und landes-
weiten Rahmen sowie die Zielstellungen des eu-
ropäischen ökologischen Netzes Natura 2000 und
des Landschaftsprogramms [83]. Die einzelnen
Biotopverbundeinheiten sind in den entspre-
chenden Erläuterungsberichten der Biotopver-
bundplanungen beschrieben.

Überregional bedeutsame Biotopverbund-
einheiten
Überregional bedeutsame Biotopverbundeinhei-
ten sind Schwerpunktbereiche und Hauptver-
bundachsen von europäischer oder landesweiter
Bedeutung wie z. B. Flussläufe, Feuchtgebiete,
ausgedehnte naturnahe Waldgebiete, Heide-,
Gipskarst- oder Porphyrlandschaften. Sie bilden
das Grundgerüst des Biotopverbundes auf Lan-
desebene. In der Regel findet sich hier eine relati-
ve Häufung von FFH-Gebieten und NSG sowie
von § 37-Biotopen. Die Verbundachsen überregi-
onaler Bedeutung eignen sich besonders für den
Verbund der Natura 2000-Gebiete. Zu beachten
ist, dass die dargestellten überregional bedeutsa-
men Biotopverbundeinheiten einen sehr unter-
schiedlichen aktuellen Wert aufweisen können.
So sollen beispielsweise in den großflächigen
ausgeräumten Ackerlandschaften entlang von
Fließgewässern einige Biotopverbundachsen ent-
wickelt werden, obwohl ihr aktueller Wert als
niedrig einzustufen ist.
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Abb. 8: Planungskarte: Ergänzung der Entwicklungsflächen (differenziert nach Handlungsbedarf).

Abb. 9: Planungskarte: Kennzeichnung der Gewässer des Fließgewässerprogrammes und Abgrenzung der
Biotopverbundflächen nach funktionellen Kriterien.
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Abb. 10:  Planungskarte: Ergänzungen von Deichrückverlegungsvorschlägen, Waldflächen und Flächen der
Bodenneuordnung.

Regional bedeutsame Biotopverbund-
einheiten
Regional bedeutsame Biotopverbundeinheiten
besitzen Verbindungsfunktionen zwischen den
zuvor beschriebenen überregional bedeutsamen
Biotopverbundeinheiten und sind auf Landkreis-
ebene von erheblicher Bedeutung. Als Beispiele
hierfür sind kleinere Fließgewässer, isolierte
Feuchtgebiete und wesentliche Gehölzverbund-
achsen zu nennen. Hier finden sich häufiger klei-
ne NSG, Flächennaturdenkmale oder Geschützte
Landschaftsbestandteile sowie § 37-Biotope.

Örtlich bedeutsame Biotopverbund-
einheiten (Auswahl)
Bedingt durch die Zielstellung und den Planungs-
maßstab sind nur wenige ausgewählte örtlich
bedeutsame Biotopverbundeinheiten in den Pla-
nungen enthalten. In der Übersichtskarte der Bi-
otopverbundeinheiten werden diese nicht darge-
stellt.

4.4 Organisatorischer Ablauf

Der organisatorische Ablauf des Planungsprozes-
ses ist in Abb. 11 dargestellt. Die Aufträge wurden
landkreisbezogen per Ausschreibungsverfahren
an erfahrene Planungsbüros vergeben. Da es sich
um eine flächendeckende Planung handelt und
ebenso andere Flächennutzer betroffen sind und
an der Umsetzung dieser ressortübergreifenden
Aufgabe mitwirken sollten, wurden Behörden
und Verbände, die für deren Interessen zustän-
dig sind, in den Planungsprozess einbezogen. Dies
betraf insbesondere die Bereiche Landwirtschaft,
Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft und darüber
hinaus die Regionalplanung.

4.5 Planungsergebnisse

4.5.1 Biotopverbundplanungen nach
Landkreisen

Die Planungen der überörtlichen Biotopverbund-
systeme sind in Sachsen-Anhalt nach nunmehr
fast 10-jähriger Bearbeitungszeit seit Anfang
2006 landesweit fertig gestellt. Damit liegen 24
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untereinander abgestimmte Einzelplanungen für
die Landkreise und kreisfreien Städte vor, die
nach einheitlicher Methode erarbeitet wurden
und insgesamt über 4.300 kartographisch darge-
stellte und beschriebene Biotopverbundflächen
enthalten. Die Planungen bestehen jeweils aus:

• Bestandskarte (Maßstab 1:50.000),
• Planungskarte (Biotopverbundflächen im

Maßstab 1:50.000, Biotopverbundeinheiten
im Maßstab 1:300.000),

• Erläuterungsbericht und
• Kurzbeschreibungen der Biotopverbundflä-

chen.

Die Planungsergebnisse sind für die einzelnen
Planungsgebiete (Landkreise) als CD-ROM mit
Text und Karten (pdf-Version) sowie digital als
Geodaten verfügbar. Nähere Angaben zu den
Daten sind auf der Internetseite des LAU
(www.lau-st.de) zu finden.

4.5.2 Zusammenfassung der Planungser-
gebnisse für das Land Sachsen-
Anhalt

Die Zusammenfassung aller nach Landkreisen
erstellten Planungen für das Land Sachsen-An-
halt ermöglicht bereits eine erste landesweite

Abb. 11: Orga-
nisatorischer Ab-
lauf der Planung.

1 2 3 4 5
Biotopverbund im Schutzgebietssystem1

Nationalpark,
NSG, FFH, SPA3

zusätzlich Teile
von LSG

Summe der
Spalten 2 und 3

Weitere geeignete
Flächen und
Elemente für den
Biotopverbund2

Kernflächen 8,4 % 1,5 % 9,9 % 7,6 %

Entwicklungsflächen 3,3 % 4,2 % 7,5 % 4,5 %

Biotopverbundflächen
(Summe der Kern- und
Entwicklungsflächen)

11,7 % 5,7 % 17,4 % 12,1 %

Abb. 12: Anteil
der Biotopver-
bundflächen an
der Landesfläche.

1 Entsprechend §3(3) NatSchG LSA sind diese Kategorien Bestandteile des Biotopverbunds.
2 In diesen Flächen sind § 37-Biotope enthalten.
3 Die Überlagerung der genannten Schutzgebietskategorien ist hier berücksichtigt.
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Betrachtung im Vorgriff der Aufbereitung der Pla-
nungsergebnisse als Beitrag für die Fortschrei-
bung des Landschaftsprogramms.

Bestandteile des Biotopverbundes sind ge-
mäß § 3(1) NatSchG LSA der Nationalpark, die NSG
und das europäische ökologische Netz Natura
2000 (vgl. Kap. 3). Unter Berücksichtigung der teil-
weisen räumlichen Überlagerung dieser Schutz-
gebiete ergibt sich ein Flächenanteil von 11,7 % an
der Landesfläche (vgl. Abb. 12). Ausgewählte Tei-
le von LSG, die „zur Erreichung des Zieles geeig-
net“ sind, entsprechen einem Anteil an der Lan-
desfläche von 5,7 %. Damit besteht das landeswei-
te überörtliche Biotopverbundsystem im Sinne
des § 3 NatSchG LSA zu fast 60 % aus Schutzge-
bieten. Außerhalb der genannten Schutzgebiete
sind 12,1 % der Landesfläche für den überörtlichen
Biotopverbund geeignet, die mittel- und langfris-
tig zur rechtlichen Sicherung im Sinne des
§ 3 (4) BNatSchG vorgeschlagen werden.

Abbildung 13 gibt einen Überblick über die
räumliche Verteilung der Biotopverbundflächen
und ihren Schutzstatus.

Die überregional und regional bedeutsamen
Biotopverbundeinheiten als System des Biotop-
verbundes auf Landesebene stellt Abb. 14 dar. Das
Ziel ist dabei, großräumige ökologische Belange
und Beziehungen zu wichten und ihre regionale
oder überregionale Bedeutung für den Biotopver-
bund auf Landesebene zu bewerten. Die Schwer-
punktbereiche und Verbindungsachsen treten
deutlich hervor. Für die Zielstellung des Biotop-
verbundes ist es nicht nur erforderlich, Lebens-
räume und Lebensraumkomplexe im Sinne des
räumlichen Verbundes und der funktionellen
Vernetzung miteinander zu verbinden, sondern
auch große zusammenhängende und unzer-
schnittene Gebiete zu erhalten und zu entwi-
ckeln. Dies gilt z. B. für die großen Waldgebiete
im Harz als Lebensraum von Tierarten mit ent-
sprechendem Aktionsradius und hoher Störanfäl-
ligkeit, wie Wildkatze, Luchs oder Schwarzstorch.
Das Gesamtsystem besteht aus fast 200 überre-
gional und über 300 regional bedeutsamen Bio-
topverbundeinheiten. Diese Biotopverbundein-
heiten sind in den einzelnen überörtlichen Bio-
topverbundplanungen differenziert dargestellt
und in den Erläuterungsberichten ausführlich
beschrieben.

Im Folgenden werden die Planungsergebnis-
se im landschaftsräumlichen Kontext betrachtet.

Als Bezugssystem wird die Landschaftsgliede-
rung des Landes Sachsen-Anhalt [71] zu Grunde
gelegt (Abb. 15).

Abbildung 16 gibt einen Überblick über den
Anteil an Biotopverbundflächen sowie den
Schutzgebietsflächen- und Waldflächenanteil in
den Landschaftsräumen.

Ein überdurchschnittlich hoher Anteil an Bio-
topverbundflächen ist vor allem in den Land-
schaftsräumen „Flusstäler und Niederungsland-
schaften“ sowie „Mittelgebirge“ vorhanden. Die
geringsten Anteile besitzen die „Ackerebenen“.
Der Flächenanteil und die Qualität (Verhältnis
von Kern- und Entwicklungsflächen mit entspre-
chendem Handlungsbedarf) der vorgeschlage-
nen Biotopverbundflächen sind, abhängig vom
naturräumlichen Potenzial und der vorherr-
schenden Nutzung, sehr unterschiedlich. Abb. 17
zeigt den Flächenanteil an Biotopverbundflächen
in den einzelnen Landschaftseinheiten.

In Abb. 18 sind die Biotopverbundflächen
(Kern- und Entwicklungsflächen) differenziert
nach Wald und Offenland dargestellt.

In Landschaften, die einen sehr geringen
Anteil an Wald- und Forstflächen besitzen, wie
z. B. das „Köthener Ackerland“ mit weniger als 1 %,
besitzen gerade auch weniger wertvolle naturfer-
ne Gehölzbestände eine besondere Bedeutung für
den Biotopverbund und werden nahezu vollstän-
dig in das Biotopverbundsystem einbezogen.

Die Entscheidung zur Einbeziehung von Wald-
und Forstflächen im überörtlichen Biotopverbund-
system war dagegen in den waldreichen Land-
schaften schwierig. In das überörtliche Biotopver-
bundsystem wurden hier die in Schutzgebieten
befindlichen und zumeist aus Naturschutzsicht
wertvollen Wälder einbezogen. Dadurch erreicht
der Waldanteil in der Landschaftseinheit „Südli-
cher Harzrand“ ca. 95 % am Biotopverbund. In den
waldreichen Landschaften, wie z. B. in den Laub-
waldgebieten des Harzes und der Harzrandberei-
che, wurden weitere wertvolle Waldflächen
insbesondere auch unter dem Aspekt der Großräu-
migkeit und des Erhaltes großer unzerschnittener
Räume in den Biotopverbund integriert. Auf die
Auswahl von Waldflächen für den Biotopverbund
wird insbesondere auch im Beitrag von LEDERER
eingegangen. Landesweit beträgt der Anteil der
Waldflächen an den vorgeschlagenen Biotopver-
bundflächen 36,5 % (41 % der Kernflächen und 30%
der Entwicklungsflächen).
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Abb. 13: Biotopverbund und Schutzgebietssystem.
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Abb. 14: Überregionale und regionale Biotopverbundeinheiten.
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Abb. 15: Landschaftsgliederung Sachsen-Anhalts.
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Abb. 16: Anteil an Biotopverbundflächen und Wald-
flächenanteil in den Landschaftsräumen.
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Abb. 17: Anteil der Biotopverbundflächen nach Landschaftseinheiten.
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Abb. 18: Biotopverbundflächen differenziert nach Wald und Offenland.
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Es ist vorgesehen, die gesamten Planungser-
gebnisse als landesweiten Fachbeitrag in das
Landschaftsprogramm im Rahmen seiner Aktu-
alisierung und Fortschreibung einzuarbeiten.

4.6 Verbindlichkeit der Planungen

Die überörtliche Verbundplanung beinhaltet
fachlich begründete Vorgaben und Vorschläge.
Sie trägt gutachtlichen Charakter, d.h. es besteht:
• eine Beachtungspflicht für die Naturschutz-

verwaltung und
• keine Verbindlichkeit, sondern empfehlender

Charakter bei Planungen, Verfahren und
Handlungen anderer Behörden, z. B. der Land-,
Forst- und Wasserwirtschaft.

Angestrebt wird die breite Mitwirkung bei der
Umsetzung insbesondere von Behörden und
Verbänden anderer Ressorts sowie von Flächen-
nutzern.

5 Möglichkeiten der Umsetzung des
ökologischen Verbundsystems

Mit dem Vorliegen der ersten Planungen began-
nen auch bereits erste Schritte der Umsetzung,
z.B. bei der Berücksichtigung der Planungen in der
Arbeit der Naturschutzbehörden, als Fachbeitrag
bei der Aufstellung der REP oder bei der Auswahl
von Flächen im Zuge von Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen im Straßenbau.

Mit der Fachplanung werden begründete Flä-
chenvorschläge unterbreitet, die durch eine Viel-
zahl von Maßnahmen umgesetzt werden kön-
nen. Konkrete Wege der Umsetzung der Biotop-
verbundplanung sind einerseits Flächensiche-
rungen mit Hilfe der Instrumentarien der Raum-
ordnung, des Naturschutzes, der Forst-, Land-, und
Wasserwirtschaft und andererseits die zielgerich-
tete Anwendung von Maßnahmen (z. B. Pflege-
maßnahmen, Fördermitteleinsatz) zur ökologi-
schen Verbesserung dieser Flächen. Bei der Flä-
chensicherung und -behandlung ist häufig eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit der einzelnen
Ressorts notwendig. Im Folgenden werden eini-
ge der wichtigsten Möglichkeiten zur Umsetzung
erläutert.

5.1 Rechtliche Sicherung durch die Raum-
ordnung

Eine wesentliche Zielstellung der überörtlichen
Biotopverbundplanung ist es, einen Fachbeitrag
des Naturschutzes zur Landes- und Regionalent-
wicklung zu leisten. Die Planungsunterlagen ent-
halten Flächenvorschläge zum ÖVS mit entspre-
chender fachlicher Begründung. Durch die ein-
heitliche Planungsmethode für die Biotopver-
bundplanungen aller Landkreise, den kreisüber-
greifenden Planungsansatz und die digitale Ver-
fügbarkeit der Daten sind ohne weiteres natur-
schutzfachliche Aussagen zu den Planungsregi-
onen bzw. zum gesamten Land möglich. Die Ver-
pflichtungen zum Aufbau eines ÖVS sind im LPlG
und in der Entschließung der MKRO enthalten.
Durch die Festlegungen im LEP und in den REP
als:
• Vorranggebiete für Natur und Landschaft

und
• Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines öko-

logischen Verbundsystems
ist eine effektive raumordnerische Flächensiche-
rung im Sinne des Biotopverbundes möglich.

5.2 Sicherung eines Teiles der Flächen
durch Naturschutz-, Wald-, Landwirt-
schafts-, Wasser- und Fischereirecht

Ein Teil der Biotopverbundflächen ist bereits
rechtlich über Schutzkategorien des NatSchG LSA
gesichert bzw. kann gesichert werden. Darüber
hinaus können weitere gesetzliche Regelungen
die Zielstellungen des Biotopverbundes unter-
stützen. Stellvertretend seien genannt das WG
LSA (§ 94 „Gewässerschonstreifen“ und § 96
„Überschwemmungsgebiete“), das FischG LSA
(§ 47 „Schonbezirke und Schutzgebiete“) sowie
das WaldG LSA (§ 18 „Waldschutzgebiete“ und § 19
„Naturwaldzellen“).

5.3 Maßnahmen zur ökologischen Verbes-
serung der vorgeschlagenen Biotopver-
bundflächen

Die vordringliche Förderung von ökologischen
Maßnahmen auf Vorschlagsflächen zum Biotop-
verbund sollte zukünftig besonders beachtet wer-
den. Insbesondere sind folgende Möglichkeiten
geeignet:
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• Naturschutzprojekte unterschiedlicher Trä-
ger,

• Eingriffsregelung (Platzierung von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen, auch als vor-
gezogene Maßnahmen entsprechend Öko-
kontoregelungen),

• Umsetzung über Förderrichtlinien (z. B. Richt-
linie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung von Naturschutz- und Land-
schaftspflegeprojekten, deren Aufstellung
zur Zeit in Vorbereitung ist),

• Mitwirkung von Land-, Forst- und Wasser-
wirtschaft mit ihren Instrumenten (z. B. Flä-
chenbereitstellung durch Bodenordnung/
Flurneuordnung [§86 Abs. 1 FlurbG], Berück-
sichtigung in den AEP und Forstlichen Pla-
nungen, naturgerechte Gewässerunterhal-
tung) und

• Mitwirkung von Naturschutzverbänden und
Landschaftspflegeverbänden.

Initiativen von Institutionen (z. B. Kirchen) und
Privateigentümern können die Umsetzung des
Biotopverbundes auf regionaler und lokaler Ebe-
ne unterstützen.

Für bestimmte Flächen, wie Totalreservats-
flächen der NSG, langfristige Sukzessionsflächen
der Bergbaufolgelandschaft, bestimmte Renatu-
rierungsbereiche an Fließgewässern, kann der
Flächenkauf durch das Land ein geeignetes In-
strument sein. Umgekehrt sollten vorgeschlage-
ne Biotopverbundflächen, die sich bereits im Lan-
desbesitz befinden, von Verkäufen ausgeschlos-
sen werden.

Im §3(4) NatSchG LSA ist festgelegt, dass die
für den Biotopverbund geeigneten und erforder-
lichen Kernflächen, Verbindungsflächen und Ver-
bindungselemente in den Landschaftsrahmen-
plänen (§15) und Landschaftsplänen (§16) darzu-
stellen sind. So kann die Landschaftsplanung als
zentrales Planungsinstrument des Naturschutzes
und der Landschaftspflege die Inhalte des Biotop-
verbundes transportieren. Es besteht dann ins-
besondere die Möglichkeit, sie in die Bauleitpla-
nung zu integrieren.

Die Umsetzung der Planungen hängt in ho-
hem Maße von der Kooperationsgemeinschaft
und der Zusammenarbeit aller Behörden, Insti-
tutionen und gesellschaftlicher Gruppen ab. Die
Ausweisung und Sicherung des ÖVS ist als Chan-
ce zu verstehen, die vielfältigen Ansprüche an
den Raum so zu lenken, dass im Sinne einer nach-
haltigen und naturverträglichen Entwicklung die
für den Erhalt bzw. die Wiederherstellung ver-
netzter Lebensräume unverzichtbaren Flächen
erhalten und entwickelt werden.
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